






Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Loreley 

4 

Abbildung 33: Zentraler Versorgungsbereich St. Goarshausen ............................................. 64 

Abbildung 34: Zentraler Versorgungsbereich Braubach ........................................................ 67 

Abbildung 35: Leitbild für den Stadtkern Braubach ................................................................ 68 

Abbildung 36: Ziele für die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen und das Programmgebiet ........ 71 

Abbildung 37: Zentraler Versorgungsbereich für die Nahversorgung Kamp-Bornhofen ........ 72 

Abbildung 38: Entwicklungsfläche an der Rheinuferstraße in Kamp-Bornhofen (Fotos) ....... 73 

Abbildung 39: Kleinflächenkonzepte ...................................................................................... 79 

 















Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Loreley 

11 

2 Rahmenbedingungen der Einzelhandelsentwicklung 

2.1 Lage im Raum und Siedlungsstruktur 

Die VG Loreley befindet sich im Nordosten des Landes Rheinland-Pfalz im Rhein-Lahn-Kreis. 

Abbildung 1: Lage der VG Loreley und zentralörtliche Gliederung 

 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Das Verbandsgemeindegebiet grenzt im Norden an die Stadt Lahnstein und die Verbandsge-

meinde Bad Ems, im Osten an die Verbandsgemeinde Nastätten und im Süden an den Rheingau-

Taunus-Kreis in Hessen. Zudem grenzt die Verbandsgemeinde durch den Rhein getrennt im Wes-

ten (linksrheinisch) an die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Abbildung 2: Gliederung der VG Loreley 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Landschaftlich teilt sich die VG Loreley in zwei Gebiete: Entlang des Rheins zeichnet sich die 

Landschaft durch das enge Durchbruchstal des Rheins mit den bewaldeten, weinbewachsenen 

Hängen aus. Darüber hinaus wird die Landschaft durch einen breiten Hochflächenrücken geprägt, 

bei dem der Große Dachskopf (456,6 m) in der Gemarkung Osterspai die höchste Erhebung der 

Verbandsgemeinde darstellt. 
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Die VG Loreley entstand zum 1. Juli 2012 aus dem Zusammenschluss der Verbandsgemeinden 

Braubach und Loreley. Der Verbandsgemeinde gehören die Städte St. Goarshausen, Braubach 

und Kaub sowie 19 eigenständige Ortsgemeinden (Auel, Bornich, Dachsenhausen, Dahlheim, Dör-

scheid, Filsen, Kamp-Bornhofen, Kestert, Lierschied, Lykershausen, Nochern, Osterspai, Paters-

berg, Prath, Reichenberg, Reitzenhain, Sauerthal, Weisel und Weyer) an. Im Rahmen der Ver-

bandsgemeindefusion wurde der gemeinsame Verwaltungssitz auf die zwei bisherigen Standorte 

Braubach und St. Goarshausen aufgeteilt. Die Anschrift lautet: Verbandsgemeindeverwaltung Lo-

reley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen. 

Gemäß dem Regionalen Raumordnungsplan (RROP) Mittelrhein-Westerwald ist die Stadt St. 

Goarshausen zusammen mit der Stadt St. Goar ein kooperierendes Mittelzentrum. Zudem liegt die 

als Grundzentrum im grundzentralen Verbund mit St. Goarshausen einzustufende Stadt Braubach 

im Verbandsgemeindegebiet. 

Laut Landesentwicklungsprogramm IV liegt der nördliche Teil der VG Loreley in einem Verdich-

tungsraum mit disperser Siedlungsstruktur. Der südliche Teil der VG Loreley befindet sich in einem 

ländlichen Bereich mit disperser Siedlungsstruktur. 

Funktional ist die nördliche Verbandsgemeinde dem Mittelbereich und Oberzentrum Koblenz zuge-

ordnet. Die südliche Verbandsgemeinde wird dem Mittelbereich der kooperierenden Zentren 

St. Goar/ St. Goarshausen zugezählt. 

Das Gebiet der Verbandsgemeinde beläuft sich auf rd. 170 km², so dass sich bei derzeit 16.810 

Einwohnern für die Verbandsgemeinde eine sehr geringe Bevölkerungsdichte von rd. 100 Einwoh-

nern je km² errechnen lässt. Die räumliche Ausdehnung des Verbandsgemeindegebietes ist mit bis 

zu 23 km in Nord-Süd-Richtung und bis zu 10 km in Ost-West-Richtung sehr weitläufig. 

 

2.2 Erreichbarkeit und Verkehr 

Die Verbandsgemeinde verfügt über keine Autobahnanschlussstelle. Der nächste Autobahnan-

schluss besteht in Koblenz an die Bundesautobahn A 48, so dass die Verbandsgemeinde nur un-

zureichend an das europäische Fernstraßennetz angeschlossen ist. 

Das bestehende Straßennetz der VG Loreley wird bestimmt durch die Lage am Rhein und die be-

sonderen topografischen Verhältnisse. Die Erschließung des Verbandsgemeindegebiets erfolgt im 

Wesentlichen über die in ostwestlicher Richtung mittig das Gemeindegebiet querende Bundestraße 

B 274 sowie über die in nordsüdlicher Richtung entlang des Rheins verlaufende Bundesstraße 

B 42. Die Landesstraßen (L 333, L 334, L 335, L 337, L 338, L 339) sowie zahlreiche Kreisstraßen 

stellen darüber hinaus die mittelbare Pkw-Verbindung mit der Region her. 

Derzeit existiert entlang des Rheins zwischen Koblenz und Wiesbaden keine Brücke. Die nächste 

Straßenverbindung zur linksrheinischen Seite besteht über die nördlich gelegene Südbrücke in 

Koblenz. Aus diesem Grund existieren im Verbandsgemeindegebiet Loreley drei Auto- und Perso-

nenfähren, die die rechte mit der linken Rheinseite verbinden. Dabei handelt es sich um Verbindun-

gen zwischen Engelsburg mit Kaub, St. Goar mit St. Goarshausen und Boppard mit Kamp-Bornh-

ofen. 
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Abbildung 3: Verteilung der Einwohner der VG Loreley 

Stadt / Gemeinde 
Einwohner 

abs. in % 

Auel 204 1,2 

Bornich 971 5,8 

Braubach 3.044 18,1 

Dachsenhausen 995 5,9 

Dahlheim 849 5,1 

Dörscheid 404 2,4 

Filsen 647 3,8 

Kamp-Bornhofen 1.601 9,5 

Kaub 865 5,1 

Kestert 583 3,5 

Lierschied 477 2,8 

Lykershausen 221 1,3 

Nochern 517 3,1 

Osterspai 1.234 7,3 

Patersberg 396 2,4 

Prath 296 1,8 

Reichenberg 180 1,1 

Reitzenhain 321 1,9 

St. Goarshausen 1.317 7,8 

Sauerthal 160 1,0 

Weisel 1.057 6,3 

Weyer 471 2,8 

Verbandsgemeinde insg. 16.810 100,0 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinlandpfalz, Stand: 31.12.2015 

Hinsichtlich der Altersstruktur liegt der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung unter dem Bundes-

durchschnitt. So entfallen nur rd. 58 % auf die 20 - 64-Jährigen (Bundesdurchschnitt rd. 63 %; 

Quelle: Destatis). 

Abbildung 4: Einwohner der VG Loreley nach Altersgruppen 

Altersgruppen 

Einwohner 

0 - 20 Jahre 20 - 64 Jahre 
65 Jahre  
und älter 

Gesamt 

absolut 2.891 9.677 4.242 16.810 

in % 17,2 57,6 25,2 100,0 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung; Stand: 31.12.2015 
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Die VG Loreley zeigt im Zeitraum von 2005 bis 2015 eine negative Bevölkerungsentwicklung um 

rd. 7 Prozentpunkte. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich der Bevölkerungsverlust in den 

letzten Jahren verlangsamt hat und die Bevölkerungszahl von 2014 auf 2015 wieder leicht ange-

stiegen ist.  

Für den Rhein-Lahn-Kreis ist im selben Zeitraum eine Abnahme der Bevölkerung um rd. 4 Prozent-

punkte zu beobachten, wobei hier die Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2013 wieder positiv 

verläuft. In Rheinland-Pfalz hat sich die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2012 zunächst negativ entwi-

ckelt, um dann wieder bis zum Jahr 2015 auf das Niveau des Ausgangsjahres anzusteigen. 

Abbildung 5: Einwohnerentwicklung in der VG Loreley und Vergleichsräumen 2005-2015 
(2005 = 100 %) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Einwohnerentwicklung in den Städten bzw. Ortsgemeinden 

der VG Loreley im Zeitraum von 2005 bis 2015. Deutlich zu sehen ist, dass mit Ausnahme der 

Ortsgemeinden Lykershausen (+ 7,7 %) und Filsen (+ 0,5 %) in allen Kommunen der Verbandsge-

meinde in den letzten zehn Jahren eine negative Einwohnerentwicklung stattgefunden hat. Vor al-

lem die Ortsgemeinden Sauerthal, Reichenberg und Kestert verzeichnen mit Negativquoten zwi-

schen 20 und 43 % sehr hohe Bevölkerungsverluste. 
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Abbildung 6: Bevölkerungsentwicklung in % zwischen 2005 und 2015 (2005 = 0 %) 

 

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz; eigene Darstellung 

Im Hinblick auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung der VG Loreley ist darauf hinzuweisen, 

dass die Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz einen landeswei-

ten Rückgang der Bevölkerung erwarten lässt. So geht die Bevölkerungsprognose Rheinland-Pfalz 

von 2013 bis zum Jahr 2035 von einem Bevölkerungsrückgang von rd. 3,8 % aus. Für den Rhein-

Lahn-Kreis wird in der mittleren Variante der statistischen Bevölkerungsvorausberechnung ein 

Rückgang der Bevölkerungszahl von rd. 121.375 im Basisjahr auf rd. 109.943 Einwohner im Jahr 

2035 erwartet. Mit einer Abnahme um rd. 9,4 Prozentpunkte wird die Einwohnerzahl des Rhein-

Lahn-Kreises demnach gegenüber der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung des Landes 

Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich sinken. Für die VG Loreley wird im Prognosezeitraum 2013 

bis 2035 ein noch höherer Bevölkerungsrückgang von rd. 17,3 % prognostiziert. 

Die Folgen des demografischen Wandels sind in der VG Loreley wie auch in anderen Städten und 

Gemeinden in Deutschland in der zunehmenden Alterung der Bevölkerung ablesbar. Neben einer 

Abnahme der Bevölkerung insgesamt kommt es auch zu einer Verschiebung im Altersstrukturauf-

bau der Bevölkerung. So wird der Anteil der unter 20-Jährigen abnehmen und der Anteil der über 

60-Jährigen ansteigen. Im Zusammenhang mit diesem Alterungsprozess wird es auch in der VG 

Loreley zu Veränderungen in der Nachfragestruktur kommen, die insbesondere die Anforderungen 

an eine wohnungsnahe Grundversorgung betreffen. 
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2.5 Regionale Wettbewerbssituation 

Die VG Loreley steht insbesondere mit dem Oberzentrum Koblenz und den Mittelzentren Nastätten 

und Lahnstein in einem stark ausgeprägten regionalen Wettbewerb. 

Abbildung 8: Regionale Wettbewerbssituation 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Abbildung 14: Verteilung der Einzelhandelsbetriebe in der VG Loreley 

 
Quelle: BBE-Erhebungen und -Darstellung 
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Eine hohe Anzahl an Leerständen verdeutlicht, dass der Einzelhandelsstandort Stadtkern von St. 

Goarshausen fast in seiner gesamten Ausdehnung strukturelle Probleme aufweist, die in den vor-

gegebenen baulichen Stadtstrukturen und topographischen Verhältnissen und dem Fehlen weiterer 

Magnetbetriebe begründet sind. 

Die Verkehrserschließung des Geschäfts- und Dienstleistungszentrums erfolgt über die Bahnhof-

straße/ Wellmicher Straße und die Nastätter Straße. Zudem befindet sich der städtische Bahnhof 

im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/ Wellmicher Straße/ Nastätter Straße. 

Der Stadtkern ist maximal in den Randlagen, in denen bereits das Wohnen dominiert, verkehrsbe-

ruhigt. Die Aufenthaltsqualität wird somit insbesondere entlang der Bahnhofstraße/ Wellmicher 

Straße auch durch die hohe Verkehrsbelastung und die Barrierewirkung der B 274 deutlich einge-

schränkt. 

 

3.1.2 Stadt Braubach 

Die Stadt Braubach ist mit mehr als 3.000 Einwohnern (rd. 18 % der Gesamtbevölkerung der VG 

Loreley) die bevölkerungsreichste Kommune der Verbandsgemeinde. Das Grundzentrum Brau-

bach grenzt im Norden unmittelbar an das Mittelzentrum Lahnstein. Das Oberzentrum Koblenz be-

findet sich in einer Entfernung von rd. 13 Kilometern. 

Die insgesamt 15 Einzelhandelsbetriebe in der Stadt Braubach vereinen mit rd. 1.200 m² rd. 24 % 

der Gesamtverkaufsfläche der VG Loreley auf sich. 

Der Stadtkern, in dem sich fast der gesamt Einzelhandelsbesatz konzentriert, stellt innerhalb der 

Stadt Braubach den städtischen Einzelhandelsschwerpunkt dar. Der Stadtkern umfasst den Be-

reich der Altstadt mit der Wilhelmstraße und dem Rathausumfeld, der Oberalleestraße, der Karl-

straße und der Obermarktstraße mit Marktplatz. Geprägt wird der Standort von einem hohen Be-

stand an historischer Fachwerkbebauung sowie weiteren historischen Bauwerken, wie z. B. zahl-

reichen Resten der mittelalterlichen Stadtbefestigung, der historischen Barbarakirche aus dem 

13. Jahrhundert und der Philippsburg mit ihrem romantischen Innenhof und dem Renaissancegar-

ten. 

Im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße/ Oberalleestraße/ Rheinstraße ist der überwiegende Teil der 

Einzelhandelsbetriebe vorzufinden, die sich dem Stadtkern zuordnen lassen. Den Angebots-

schwerpunkt bildet ein moderner Netto-Lebensmitteldiscountmarkt (rd. 800 m² VKF) mit großzügi-

gem Pkw-Stellplatzangebot. Der Netto-Markt befindet sich allerdings in einer Randlage des Stadt-

kerns, so dass die Anbindung des Lebensmittelmarktes an die übrigen Geschäftslagen aufgrund 

der räumlichen Entfernung und der fehlenden Sichtbeziehung als eingeschränkt zu bewerten ist. 

Entsprechend können die übrigen Einzelhandelsbetriebe des Stadtkerns nur teilweise an den Kun-

denfrequenzen dieses Magnetbetriebes partizipieren. 
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Abbildung 19: Nutzungsstrukturen im Stadtkern von Braubach 

 
Quelle: BBE-Erhebungen und -Darstellung 

Der weitere Einzelhandelsbestand ist von kleinteiligen, inhabergeführten Fachgeschäften geprägt. 

Der Angebotsschwerpunkt liegt im Bereich Nahrungs- und Genussmittel. Dieses Segment wird ne-

ben dem Netto-Lebensmitteldiscountmarkt durch mehrere Ladenhandwerksbetriebe (Bäcker, Metz-

ger) und Spezialanbieter bedient. 

Ergänzend ist im Braubacher Stadtkern zudem eine größere Zahl an Dienstleistungsbetrieben und 

gastronomische Angeboten vorzufinden, die den Einzelhandelsbesatz bereits deutlich dominieren.  
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Räumlich konzentrieren sich die Lebensmittelmärkte auf die Siedlungsbereiche der Städte 

St. Goarshausen und Braubach sowie der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen, auf die zusammen al-

lerdings nur rund ein Drittel der Bevölkerung der VG Loreley entfällt. Da es sich bei der VG Loreley 

allerdings um eine Verbandsgemeinde mit insgesamt drei Städten und 19 Ortsgemeinden handelt, 

verfügt gleichzeitig ein Großteil der Verbandsgemeinde (mind. 65 % der Bevölkerung) über keinen 

Lebensmittelmarkt in fußläufiger Erreichbarkeit. 

Um die Versorgungsbedeutung der drei Lebensmittelmärkte innerhalb des Verbandsgemeindege-

bietes darstellen zu können, werden im Folgenden die Versorgungsbereiche der Lebensmittel-

märkte in St. Goarshausen, Braubach und Kamp-Bornhofen unter Berücksichtigung der Angebots-

strukturen und maximalen Fahrzeitdistanzen von rd. 10 Minuten definiert. 

Der Nahversorgungsbereich des Rewe-Supermarktes in St. Goarshausen bezieht sich neben der 

Stadt St. Goarshausen auf die Ortsgemeinden Weyer, Nochern, Lierschied, Auel, Patersberg, Reit-

zenhain und Reichenberg mit zusammen rd. 3.900 Einwohnern. Entsprechend orientiert sich ein 

großer Bereich im Süden der Verbandsgemeinde vorrangig nach St. Goarshausen. Zudem ist ins-

besondere für die östlich im Verbandsgemeindegebiet gelegenen Ortsgemeinden im Bereich der 

Nahversorgung auch eine Kundenorientierung nach Nastätten zu unterstellen. Insgesamt zeigt sich 

in diesem Zusammenhang, dass das Mittelzentrum St. Goarshausen aufgrund der topographi-

schen Situation nur über ein begrenztes Einzugsgebiet verfügt. 

Die im Norden der Verbandsgemeinde gelegene Stadt Braubach bzw. der hier ansässige Netto-

Lebensmitteldiscountmarkt verfügt über einen Nahversorgungsbereich, der sich im Wesentlichen 

auf die Stadt Braubach und abgestuft auf die Ortsgemeinde Dachsenhausen bezieht. In diesem 

Nahversorgungsbereich leben rd. 4.000 Einwohner. Somit kann das Grundzentrum Braubach auf-

grund seiner Randlage innerhalb des Verbandsgemeindegebietes nur ein begrenztes Kundenpo-

tenzial ansprechen. Gleichzeitig ist v. a. für die Braubacher Bevölkerung auch eine größere Orien-

tierung zum benachbarten Mittelzentrum Lahnstein mit mehreren Lebensmittelmärkten zu unter-

stellen. 

Die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen befindet sich ungefähr mittig zwischen dem Mittelzentrum St. 

Goarshausen im Süden in rd. 12 km Entfernung und dem Grundzentrum Braubach im Norden in 

rd. 13 km Entfernung. Aufgrund der vergleichsweise großen Entfernung zu den nächstgelegenen 

rechtsrheinischen Lebensmittelmärkten stellt der in Kamp-Bornhofen ansässige Lidl-Lebensmittel-

Discountmarkt nicht nur für die Bevölkerung der Standortgemeinde, sondern auch die für Einwoh-

ner der umgrenzenden Ortsgemeinden Filsen, Osterspai, Lykershausen, Dahlheim, Kestert und 

Prath einen wichtigen Nahversorgungsstandort dar. Das Bevölkerungspotenzial im Versorgungsbe-

reich beläuft sich auf rd. 5.450 Einwohner. 

Für die Stadt Kaub und die Ortsgemeinden Bornich, Weisel, Dörscheid und Sauerthal mit zusam-

men rd. 3.500 Einwohnern lässt sich festhalten, dass diese aufgrund einer Fahrzeitdistanzen von 

teilweise deutlich mehr als 10 Minuten keinem Nahbereich der Lebensmittelmärkte im Verbandsge-

meindegebiet zugeordnet werden können. Insbesondere für die Bevölkerung der Stadt Kaub und 

der Ortsgemeinde Sauerthal ist davon auszugehen, dass diese sich im Wesentlichen auf Ange-

botsstrukturen außerhalb des Verbandsgemeindegebietes konzentrieren. Wichtiges Einkaufsziel 

für Kunden aus Sauerthal dürfte der Rewe-Supermarkt in der nahegelegenen Stadt Lorch sein. 
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Abbildung 29: Nahbereiche der Lebensmittelmärkte in der VG Loreley 

 

Quelle: BBE-Erhebungen 2016 

  



Einzelhandelskonzept für die Verbandsgemeinde Loreley 

48 

Aufgrund der dispersen Siedlungsstruktur und der Verteilung der Lebensmittelmärkte im Gebiet der 

Verbandsgemeinde fällt auch der mobilen Versorgung eine wesentliche Nahversorgungsfunktion 

zu. So werden viele Kommunen der Verbandsgemeinde, die maximal über ein ausschnittweises 

Nahversorgungsangebot verfügen, mindestens einmal wöchentlich von Anbietern angefahren, die 

Lebensmittel mobil verkaufen. Die unterschiedlichen mobilen Anbieter haben sich auf Back- und 

Fleischwaren sowie Getränke spezialisiert, so dass hierdurch insgesamt nur eine sehr einge-

schränkte Nahversorgung gewährleistet werden kann. Allerdings können diese Angebote des mo-

bilen Handels zumindest in Teilen das defizitäre stationäre Lebensmittelangebot kompensieren und 

zugleich eine wichtige Angebotsalternative zu den wenigen Lebensmittelmärkten in der Verbands-

gemeinde, insbesondere für die weniger mobile Bevölkerung, bilden. 

 

Zusammenfassend stellt sich die Versorgungssituation mit Nahrungs- und Genussmitteln in der 

VG Loreley defizitär dar. Die Angebote konzentrieren sich in starkem Maße auf die Städte St. 

Goarshausen und Braubach und auf die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen.  

Versorgungslücken bestehen vor allem im Süden der VG Loreley und in den dispers gelegenen 

Ortslagen abseits der B 42. Darüber hinaus sind die Distanzen zwischen den unterversorgten Sied-

lungsbereiche der Verbandsgemeinde und den vorhandenen Lebensmittelmärkten in den Städten 

St. Goarshausen und Braubach sowie in der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen teilweise so groß, 

dass die Versorgungsstrukturen in umliegenden Kommunen (insbesondere in Lahnstein, Nastät-

ten, Bad Ems, Lorch und Nassau) für die hier lebende Bevölkerung ebenfalls wichtige Einkaufs-

ziele darstellen. 

.
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Abbildung 30: Nahversorgungsangebote in der VG Loreley 

Stadt / Gemeinde Lebensmittelmarkt Lebensmittel-SB-Laden sonstige Lebensmittelgeschäfte ergänzende Nahversorgungskonzepte 

Auel - - - mobiler Backwarenverkauf 

Bornich - Nah & Gut Bäckerei mobiler Back- und Fleischwarenverkauf 

Braubach Netto - zwei Metzger, zwei Bäckereien Wochenmarkt 

Dachsenhausen - - 
Bäckerei mit erweitertem LM-Angebot, 

Getränkehandel 
rudimentärer Wochenmarkt, 
mobiler Fleischwarenverkauf 

Dahlheim - - - keine Angaben 

Dörscheid - - - keine Angaben 

Filsen - Unser Dorfladen - - 

Kamp-Bornhofen Lidl - Bäckerei, Getränkehandel, Kioske keine Angaben 

Kaub - Ihr Nachbarschaftsmarkt Bäckerei mobiler Fleischwarenverkauf 

Kestert - - 
Bäckerei mit erweitertem LM-Angebot, 

Wein-/ Obstverkauf 
mehrere verschiedene Verkaufswagen 

Lierschied - - Bäckerei keine Angaben 

Lykershausen - - - mobiler Backwarenverkauf 

Nochern - - Bäckerei, Weinverkauf keine Angaben 

Osterspai - Dorfladen Getränkehandel, Wein-/ Obstverkauf keine Angaben 

Patersberg - - Bäckerei mit erweitertem LM-Angebot mobiler Backwaren- und Getränkeverkauf 

Prath - - - keine Angaben 

Reichenberg - - - mobiler Backwaren- und Getränkeverkauf 

Reitzenhain - - - Fahrdienst für Arztbesuche 

St. Goarshausen Rewe - 
Getränkemarkt, Bäckereien, Kioske, 

Wein-/ Obstverkauf, Spezialitäten 
- 

Sauerthal - - - - 

Weisel - - Bäckerei, Metzgerei - 

Weyer - - - mobiler Backwarenverkauf 

Quelle: eigene Erhebungen und Angaben der Städte und Gemeinden der VG Loreley 
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 Stärkung und Sicherung der Ortsmitte von Kamp-Bornhofen als zentralen Versor-

gungsbereich der Nahversorgung 

Insbesondere zur Stärkung und Förderung des vorhandenen nahversorgungsrelevanten 

Angebots in Kamp-Bornhofen soll in der Ortsgemeinde zudem ein zentraler Versorgungsbe-

reich der Nahversorgung abgegrenzt werden. Aufgrund der bestehenden Versorgungsfunk-

tion für weite Teile der Verbandsgemeinde wird in diesem Zusammenhang empfohlen, den 

Standortbereich des Lidl-Marktes in der Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen als eine Entwick-

lungsfläche zu qualifizieren und damit die Bedeutung für die Nahversorgung innerhalb des 

Verbandsgemeindegebietes zu fundamentieren. 

 Sicherung und Stärkung der wohnungsnahen Versorgung 

In der VG Loreley sind selbst im Bereich der wohnungsnahen Versorgung deutliche Defizite 

gegeben. Hieraus ergeben sich die größten Entwicklungspotenziale und -bedarfe in den 

Sortimenten Nahrungs- und Genussmitteln sowie Drogeriewaren. Entsprechend sollte die 

vorhandene Nahversorgung gesichert und weiterentwickelt werden, so dass Maßnahmen 

zur Bestandssicherung und Modernisierung ansässiger Betriebe und die Ansiedlung von 

ergänzenden nahversorgungsrelevanten Betrieben zu ermöglichen sind. 

Die Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen ist nach städtebaulichen Kriterien auszu-

richten. Den Stadtkernen von St. Goarshausen und Braubach als zentrale Versorgungsbe-

reiche wird dabei innerhalb der VG Loreley eine Vorrangstellung im Bereich der innenstadt-

relevanten Einzelhandelsangebote eingeräumt. In der Ortsmitte von Kamp-Bornhofen als 

zentraler Versorgungsbereich der Nahversorgung soll sich die zukünftige Einzelhandelsent-

wicklung zudem auf die Nahversorgung konzentrieren. 

Zur Gewährleistung einer wohnungsnahen Versorgung sollte die Ansiedlung von nahversor-

gungsrelevanten Betrieben aber nicht nur in den zentralen Versorgungsbereichen, sondern 

auch an Potenzialstandorten zur Stärkung der Nahversorgung möglich sein.  

Die Etablierung zusätzlicher Nahversorgungsangebote in den übrigen Kommunen der VG 

Loreley wird allerdings nur im Ausnahmefall erfolgen können, da die begrenzten Nahbe-

reichspotenziale in den bisher unterversorgten Kommunen den Ausbau stationärer Ange-

bote nur in Ausnahmefällen zulassen. In diesem Zusammenhang werden die größten Ent-

wicklungspotenziale für Potenzialstandorte zur Stärkung der Nahversorgung noch im Süden 

der VG Loreley und in der Ortsgemeinde Dachsenhausen gesehen. 

 Steuerung des Einzelhandels mit nicht-innenstadtrelevanten Kernsortimenten 

Gemäß LEP IV sind Ansiedlungen von großflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht-in-

nenstadtrelevanten Sortimenten ausschließlich den Städten St. Goarshausen und Braubach 

vorbehalten. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für die Entwicklung von großflächi-

gem Einzelhandel mit nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten in der VG Loreley keine Per-

spektiven gesehen werden. Wenn sich dennoch ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit 

nicht-innenstadtrelevanten Sortimenten im Verbandsgemeindegebiet ansiedeln möchte, ist 
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im Einzelfall zu prüfen, ob das avisierte Grundstück als Ergänzungsstandort für die Ansied-

lung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes mit nicht-innenstadtrelevanten Sortimen-

ten als geeignet anzusehen ist. Gemäß LEP IV, Ziel 59 ist es möglich, diese Betriebe auch 

außerhalb der städtebaulich integrierten Bereiche zu realisieren. 

 
Abbildung 31: Standortkonzept für den Einzelhandel 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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(z. B. Erde, Torf), Gartenhäuser, Gartengeräte, Pflanzen und Pflanzgefäße vor allem über 

Gartenmärkte verkauft, die aufgrund ihrer geringen Flächenproduktivität und des hohen Flä-

chenbedarfes in integrierten Lagen in der Regel nicht rentabel zu betreiben sind. Garten-

marktspezifische Sortimente werden daher als nicht-innenstadtrelevant eingestuft. 

 Heimtierzubehör und lebende Tiere sollten in der VG Loreley ebenfalls als nicht-innen-

stadtrelevant eingestuft werden. Das Segment wird in der Gemeinde lediglich als Randsorti-

ment von Lebensmittelmärkten geführt. Aufgrund des Flächenanspruchs eines modernen 

Fachmarktkonzeptes ist eine Integration in die zentralen Versorgungsbereiche der VG Lo-

reley nicht zu erwarten, so dass auch Heimtierzubehör und lebende Tiere als nicht-innen-

stadtrelevant eingestuft werden. 

 Die Sortimente Bettwaren und Teppiche werden in der VG Loreley in keinem Fachge-

schäft angeboten und lediglich als Aktionsware zeitweise von Discountern geführt. Aufgrund 

der Sperrigkeit der angebotenen Waren ist auch bei einer möglichen Ansiedlung keine In-

tegration in die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten, so dass diese als nicht-innen-

stadtrelevant zu bewerten sind. 

 Das Sortiment Lampen/ Leuchten wird in der VG Loreley derzeit nicht angeboten. Auf-

grund der betriebswirtschaftlichen Aspekte wird es sich auch zukünftig nicht als prägendes 

Sortiment für die Zentren entwickeln, so dass empfohlen wird, diese Warengruppe als 

nicht-innenstadtrelevant einzustufen. 

 Die Angebotsstrukturen für Fahrräder und Zubehör sind in der VG Loreley ausschließlich 

durch einzelne Betriebe (Fachanbieter bzw. Mehrbranchenunternehmen) außerhalb der 

zentralen Versorgungsbereiche geprägt. Der zunehmende Flächenbedarf und die geringe 

Flächenproduktivität in diesem Angebotssegment lassen eine Zentrenintegration nicht er-

warten. Das Sortiment ist als nicht-innenstadtrelevant zu bewerten.  

 Ebenfalls als nicht-innenstadtrelevant sollten mit der Sortimentsliste der VG Loreley auch 

Campingartikel, Sportgroßgeräte, Reitsport, Angel- und Bootsbedarf eingestuft wer-

den. Dagegen sind Sportbekleidung und Sportschuhe sowie kleinteilige Sportartikel 

grundsätzlich als innenstadtrelevante Leitsortimente anzusehen. 

 Die Spezialsortimente Baby- und Kinderartikel (u. a. Kinderwagen, Kindersitze, ohne 

Spielwaren, Bekleidung) werden in der VG Loreley nicht angeboten. Aufgrund der betriebs-

wirtschaftlichen Aspekte werden sie sich auch zukünftig nicht als prägende Sortimente für 

die Zentren entwickeln. Es wird empfohlen, diese Spezialsortimente zukünftig als nicht-in-

nenstadtrelevant einzustufen, soweit es sich dabei nicht um Angebote aus innenstadt- und 

nahversorgungsrelevanten Warengruppen handelt (z. B. Bekleidung, Spielwaren, Haustexti-

lien, Drogerieartikel). 

 

Unter Berücksichtigung der landesplanerischen Vorgaben und der spezifischen Gegebenheiten am 

Einzelhandelsstandort wird für die VG Loreley folgende Sortimentsliste vorgeschlagen, die nahver-

sorgungsrelevante, innenstadtrelevante Warengruppen und nicht-innenstadtrelevante Sortimente 
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genau unterscheidet. Die Bezeichnung der Warengruppen stützt sich auf die vom Statistischen 

Bundesamt herausgegebene Systematik der Wirtschaftszweige (WZ 2008).12 

Abbildung 32: Sortimentsliste der innenstadt- und nahversorgungsrelevanten und 
nicht-innenstadtrelevanten Sortimente der VG Loreley 

Definition innenstadt- und  
nahversorgungsrelevanter Sortimente 

Definition nicht-innenstadtrelevanter Sortimente 

WZ Bezeichnung WZ Bezeichnung 

nahversorgungsrelevante Sortimente  

47.2 Nahrungs- und Genussmittel, Reformwaren, Ge-
tränke, Tabakwaren 

  

47.73 Apotheken   

47.75 Drogeriewaren, kosmetische Erzeugnisse und 
Körperpflegemittel 

  

aus 47.78.9 Wasch-, Putz-, Reinigungsmittel   

innenstadtrelevante Sortimente nicht-innenstadtrelevante Sortimente 

47.41 Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte und 
Software 

  

47.42 Telekommunikationsgeräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.43 Geräte der Unterhaltungselektronik   

aus 47.51 Haushaltstextilien (Haus-, Tisch- und Bettwä-
sche), Kurzwaren, Schneidereibedarf, Handar-
beiten sowie Meterware für Bekleidung und Wä-
sche 

  

  aus 47.51 Bettwaren (u. a. Matratzen, Lattenroste, 
Oberdecken) 

  47.52.1 Metall- und Kunststoffwaren (u. a. Eisen-
waren, Bauartikel, Installationsbedarf für 
Gas, Wasser, Heizung und Klimatech-
nik, Werkzeuge, Spielgeräte für Garten 
und Spielplatz, Rasenmäher) 

  47.52.3 Anstrichmittel, Bau- und Heimwerkerbe-
darf 

  47.53 Vorhänge, Teppiche, Bodenbeläge und 
Tapeten 

aus 47.54 elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte) aus 47.54 elektrische Haushaltsgeräte (Großgeräte 
wie Herd, Waschmaschine) 

  47.59.1 Wohnmöbel, Kücheneinrichtungen, Bü-
romöbel 

47.59.2 keramische Erzeugnisse und Glaswaren   

  47.59.3 Musikinstrumente und Musikalien 

 

Fortsetzung auf folgender Seite 

aus 47.59.9 Haushaltsgegenstände (u. a. Koch-, Brat- und 
Tafelgeschirre, Schneidwaren, Bestecke, nicht 
elektrische Haushaltsgeräte) 

aus 47.59.9 Holz-, Flecht- und Korbwaren (u. a. 
Drechslerwaren, Korbmöbel, Bast- und 
Strohwaren, Kinderwagen) 

                                                      

12  Veränderungen gegenüber der vorherigen Sortimentsliste ergeben sich aus der aktuellen Bewertung der 
Sortimente Baby- und Kinderartikel (u. a. Kinderwagen, Autositze, ohne Spielwaren, Bekleidung, Hygiene-
artikel) als nicht-innenstadtrelevant. 
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Definition innenstadt- und  
nahversorgungsrelevanter Sortimente 

Definition nicht-innenstadtrelevanter Sortimente 

WZ Bezeichnung WZ Bezeichnung 

  aus 47.59.9 Lampen, Leuchten und Beleuchtungsar-
tikel 

  aus 47.59.9 sonstige Haushaltsgegenstände (u. a. 
Bedarfsartikel für dem Garten, Garten- 
und Campingmöbel, Grillgeräte) 

47.61.0 Bücher   

47.62.1 Fachzeitschriften, Unterhaltungszeitschriften und 
Zeitungen 

  

47.62.2 Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroarti-
kel 

  

47.63 Ton- und Bildträger   

  47.64.1 Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör 

aus 47.64.2 Sportartikel (inkl. Sportbekleidung, -schuhe,  
-geräte) 

aus 47.64.2 Sportgroßgeräte, Campingartikel, Reit-
sport, Angel- und Bootsbedarf 

47.65 Spielwaren und Bastelartikel   

47.71 Bekleidung   

47.72 Schuhe, Lederwaren und Reisegepäck   

47.74 medizinische und orthopädische Artikel   

aus 47.76.1 Schnittblumen aus 47.76.1 Pflanzen, Sämereien und Düngemittel  

  47.76.2 zoologischer Bedarf und lebende Tiere 
(inkl. Futtermittel für Haustiere) 

47.77 Uhren und Schmuck   

47.78.1 Augenoptiker   

47.78.2 Foto- und optische Erzeugnisse   

47.78.3 Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Er-
zeugnisse, Briefmarken, Münzen und Geschenk-
artikel 

  

  47.79 Antiquitäten und Gebrauchtwaren 

  45.32 Kraftwagenteile und -zubehör 

Quelle:  BBE-Zusammenstellung im Rückgriff auf die Systematik der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 
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schen Bausubstanz wird daher in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen. Die Nut-

zungspotenziale für den Einzelhandel, die sich aus dem Tourismus ergeben, können dann beste-

hen, wenn der Stadtkern weiterhin ein attraktives touristisches Ziel bleibt. 

Darüber hinaus erscheint es denkbar, spezialisierte Anbieter von Nahrungs- und Genussmitteln mit 

Schwerpunkt Bio-Lebensmittel sowie Vermarkter regionaler Produkte für den Stadtkern von St. 

Goarshausen zu gewinnen. Diese Anbieter können sich einerseits auf die lokale Nachfrage stüt-

zen, darüber hinaus aber auch von dem touristischen Potenzial des Standorts profitieren. 

Das Ziel der Stärkung der Bahninfrastruktur und des ÖPNV (Busverknüpfung) deckt sich mit den 

neuen Anforderungen der Entwicklungsstrategie für die gesamte Verbandsgemeinde. Aus der Bün-

delung von Funktionen städtischer Einrichtungen im Bahnhofsbereich mit der Tourismusinforma-

tion und einem gastronomischen Angebot kann der zentrale Versorgungsbereich des Mittelzent-

rums in Verbindung mit den nahegelegenen Handels- und Dienstleistungseinrichtungen gestärkt 

werden. Mit der Schaffung einer Tourismusinformation im Bereich des Bahnhofes kann gleichzeitig 

ein städtebaulicher Missstand (leerstehendes Bahnhofsgebäude) in einem Eingangsbereich des 

Stadtkerns behoben werden. 

Grundsätzlich ergeben sich Nutzungspotenziale des Stadtkerns von St. Goarshausen insbeson-

dere aus der touristischen Funktion. Für den Fall, dass die vorhandenen Potenziale optimaler aus-

genutzt werden können, können sich daraus wiederum Ansatzpunkte für tourismusbezogene Ein-

zelhandels- und Gastronomieangebote ergeben. Gleichzeitig können diese einen wichtigen Beitrag 

zur Ergänzung der wohnungsnahen Versorgung leisten und damit die Wohnfunktion des Stadt-

kerns unterstützen. 

Kernziel aller Maßnahmen muss es sein, im Stadtkern durch Koppelungen möglichst vieler (mittel-

zentraler) Funktionen eine so hohe Grundfrequenz zu generieren, dass zumindest ergänzende Ein-

zelhandelsangebote weiter tragfähig betrieben werden können. Dies kann einerseits durch ergän-

zende Einzelhandelsangebote erfolgen, andererseits aber auch durch Bündelung von haushaltsna-

hen Dienstleistungen (z. B. Ärzte und Gesundheitsdienstleister, Bankdienstleistungen, Frisöre etc.) 

im Stadtkern. Damit soll der Stadtkern weiterhin einen Anziehungspunkt darstellen, so dass einem 

vermeintlichen Frequenzrückgang der Frequenz entgegengewirkt werden kann und die übrigen 

Einzelhandelsnutzungen nicht negativ davon beeinflusst werden. 
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Abbildung 36: Ziele für die Ortsgemeinde Kamp-Bornhofen und das Programmgebiet 

  

Quelle: Rahmenplan ISEK Kamp-Bornhofen , Entwurf, Stand Mai 2015, Verfasser BBP 
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Bei der genauen Standortwahl sollte möglichst ein Standort in siedlungsintegrierter Lage herange-

zogen werden. Wünschenswert wäre auch die Kopplung an sonstige bereits bestehende Versor-

gungseinrichtungen wie z. B. Kindergärten oder ärztliche Versorgungszentren.  

Ortsgemeinde Dachsenhausen 

In der Ortsgemeinde Dachsenhausen besteht mit nur einer Bäckerei mit erweitertem Lebensmittel-

angebot, einem Getränkehandel und alternativen Nahversorgungsstrukturen wie einen kleinen Wo-

chenmarkt sowie mobilen Fleischwarenverkauf kein adäquates Nahversorgungsangebot.  

Mit rd. 1.000 Einwohnern weist die Ortsgemeinde jedoch nur eine vergleichsweise geringe Bevöl-

kerungspotenzialbasis auf. 

Allerdings verfügt die Ortsgemeinde über eine vergleichsweise hohe Verkehrszentralität. So wird 

die verkehrliche Erreichbarkeit über die klassifizierten Straßen L 333, L 335 und K 70 gewährleis-

tet. Auch die Anbindung an den ÖPNV ist mit den Buslinien 531 (Sankt Goarshausen - Nastätten), 

537 (Nastätten - Nassau), 543 RegioLinie (Koblenz - Nastätten), 545 (Sankt Goarshausen - Dach-

senhausen), 546 (Koblenz - Nastätten), 552 (Bad Ems - Dachsenhausen) als gut zu bewerten. 

Aufgrund der günstigen Verkehrsanbindung könnte ein Lebensmittelmarkt in der Ortsgemeinde 

Dachsenhausen ein Naheinzugsgebiet zu erschließen, das über die Gemarkung der Ortsgemeinde 

Dachsenhausen und die VG Loreley hinausreicht. So wären insbesondere die umliegenden Orte 

Becheln, Dessinghofen, Geising, Marienfels, Gemmerich, Kehlbach, Niederbachheim, Oberbach-

heim und Winterwerb, die der Verbandsgemeinde Bad Ems, Nassau bzw. Nastätten angehören, 

dem Einzugsgebiet eines Lebensmittelmarktes zuzurechnen. 

Wie auch im südlichen Verbandsgemeindegebiet, sollte auch bei der Standortwahl in Dachsenhau-

sen möglichst ein Standort in siedlungsintegrierter Lage herangezogen werden. Wünschenswert 

wäre auch hier die Kopplung an sonstige bereits bestehende Versorgungseinrichtungen. Hierbei 

wäre in Dachsenhausen ein Standort in Nähe der Grundschule bzw. des Kindergartens zu favori-

sieren. 

 

5.4.2 Exkurs Kleinflächenkonzepte 

Unter Kleinflächenkonzepten sind Lebensmittelgeschäfte zu verstehen, die ein Lebensmittelsorti-

ment auf Verkaufsflächen von unter 800 m² anbieten. Aufgrund der schon seit Jahrzehnten beste-

henden Nahversorgungsprobleme in (Teil-)Gebieten mit geringer Einwohnerdichte haben sich un-

terschiedliche Kleinflächenkonzepte entwickelt, die mit verschiedenen Betreibermodellen, Ver-

kaufsflächengrößen und unterschiedlicher Ausstattung operieren. Dabei können folgende Konzept-

typen unterschieden werden: 

 Klassische Kleinflächenkonzepte der großen Lebensmittelketten und -großhändler, 

 Ansätze im Rahmen von Integrationsmaßnahmen, 

 einwohnergetragene Läden, 
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Abbildung 39: Kleinflächenkonzepte 

Konzept Eigenschaften Beispiele VK in m² 

klassische Klein-
flächenkonzepte 

Kooperationskonzepte gro-
ßer Ketten und Großhändler 

Franchisekonzepte für selbst-
ständige Einzelhändler 

nah & gut (Edeka), 
nahkauf (Rewe) 

150 - 500 

Um's Eck,  
IK-Ihr Kaufmann 
Ihre Kette 

80 - 350 

alternative Klein-
flächenkonzepte 

Convenience-Store 
lange Öffnungszeiten und Fo-
kussierung auf Convenience-
Artikel 

Rewe to go,  
Tankstellenshops 

bis 400 

Bürgerladen,  
Dorfladen,  
Genossenschaftsladen 

durch Bürgerinitiative entwi-
ckelte Läden, meist mit ergän-
zenden Dienstleistungen 

DORV-Zentrum, 
Markttreff,  
KOMM-IN 

50 - 150 

Integrationsmarkt 
Integration beeinträchtigter 
Menschen in den Arbeitsmarkt 

Cap-Markt,  
Bonus-Markt 

300 - 1.300  

Ladengemeinschaften 
Kooperationsnutzungen von 
Gasthaus oder Bankfiliale und 
dem Lebensmittelhandel 

Shop-Treff 50 - 100 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Die vorliegende Untersuchung soll einer geordneten, städtebaulich verträglichen Einzelhandels- 

und Standortentwicklung der VG Loreley im Rahmen der Bauleitplanung dienen. Um die notwen-

dige Rechtssicherheit für die kommunale Planung herzustellen und zugleich den Investoren und 

Betreibern des Einzelhandels in der Verbandsgemeinde Planungssicherheit zu geben, ist ein 

Selbstbindungsbeschluss des Verbandsgemeinderates über die Grundzüge des Einzelhandelskon-

zeptes VG Loreley erforderlich. 

Dieser Beschluss sollte durch eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit vorbereitet werden. Hinter-

grund ist die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, das mit seinen Urteilen 

vom 27.03.2013 klargestellt hat, dass es ausreicht, wenn in einem Zentrenkonzept die für die 

Funktionsfähigkeit der jeweiligen Zentren entscheidenden und mithin zentrenbildenden Sortimente 

festgelegt werden und diese Sortimente darauf aufbauend in einem Bebauungsplan für ein Gebiet 

außerhalb der Zentren ausgeschlossen werden. Das Gericht sieht es somit als ausreichend an, 

wenn der konkrete Nachweis der Zentrenschädlichkeit eines Sortiments bereits mit der Erstellung 

des kommunalen Einzelhandelskonzeptes und nicht erst getrennt für jeden einzelnen, einen Ein-

zelhandelsausschluss regelnden Bebauungsplan geführt wird. Die grundsätzliche Rechtfertigung 

eines Bebauungsplans zur Steuerung des Einzelhandels kann somit bereits mit dem kommunalen 

Einzelhandelskonzept geführt werden. 

Das Instrument des kommunalen Einzelhandelskonzeptes wurde somit in seinem Gewicht zur Arti-

kulierung von Planungsinteressen der Verbandsgemeinde deutlich gestärkt. Bezogen auf die Nut-

zungsmöglichkeiten einzelner privater Grundstücke können bereits mit dem Konzept weitgehende 

Vorentscheidungen getroffen werden. Deshalb ist anzuraten, die Öffentlichkeit intensiv an der Er-

stellung des Einzelhandelskonzepts der VG Loreley zu beteiligen und im Rahmen des Beteili-

gungsverfahrens insbesondere deutlich zu machen, welche Bedeutung diese vorbereitende Pla-

nung für private Individualinteressen entfalten kann.  

In Anlehnung an das Verfahren nach § 3 Baugesetzbuch sollte der Öffentlichkeit die Gelegenheit 

gegeben werden, Bedenken und Anregungen in die Planung einzubringen. Alle abwägungsrele-

vanten Eigentümer- und Betreiberbelange sollten intensiv geprüft und abgewogen werden. Beson-

ders zu beachten sind dabei konkret angezeigte Planungsabsichten zur Erweiterung oder Neuer-

richtung von Einzelhandelsbetrieben. 

 

Köln, im Mai 2017 

BBE Handelsberatung GmbH 

 

 

 

i. V. Joachim Schulte     i. V. Rainer Schmidt-Illguth 

 


